Satzung

der BundesArbeitsGemeinschaft (BAG) Leber

§ 1
Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen:

BundesArbeitsGemeinschaft Leber, (BAG Leber)

(2) Der Sitz des Vereins ist Köln

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr

§ 2
Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist die Bündelung von Einzelkräften von Verbänden, Vereinen und Selbsthilfegruppen die sich mit den Erkrankungen der Leber auseinandersetzen. Gemeinsam sollen notwendige Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens, der Gesundheitspolitik und der Öffentlichkeitsarbeit definiert und umgesetzt werden.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch gemeinsame Aufklärung der Öffentlichkeit und durch eine gemeinsame Interessenvertretung im Sinne aller Beteiligten.

(3)Der Verein wird in das Vereinsregister eingetragen werden.

§ 3
Gemeinnützigkeit
(1)Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.

(2)Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3)Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4
Unabhängigkeit 

(1)Um ihren Auftrag der Interessenvertretung leberkranker Menschen sachgerecht wahrnehmen zu können, ist es für die BAG Leber unabdingbar, ihre Unabhängigkeit strikt zu wahren.

(2)Die BAG Leber strebt daher auf der Basis ihrer Unabhängigkeit eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den übrigen Akteuren im Gesundheitswesen an.

§ 5
Mitgliedschaft

(1)Mitglied in der BAG Leber kann jeder Bundes- und Landesverband, jeder Verein und jede Selbsthilfegruppe werden, die im Bereich Lebererkrankungen tätig ist, sofern sie nicht Mitglied in der BAG Leber e.V. vertreten ist.

§ 6
Erwerb der Mitgliedschaft

(1)Jedes neue Mitglied muss einen schriftlichen Antrag auf Mitgliedschaft stellen und sich in der folgenden Sitzung der BAG Leber vorstellen. Dort entscheiden die anwesenden Mitglieder mit einfacher Mehrheit über die Neuaufnahme. 

(2)Die Mitgliedschaft beginnt mit der ersten Beitragszahlung.

(3)Fördernde Mitglieder können natürliche, juristische Personen oder Personenvereinigungen sein, die den Vereinszweck aktiv unterstützen. Sie sind nicht stimmberechtigt. 

§ 7
Beendigung der Mitgliedschaft


(1)Die Mitgliedschaft endet:


     a) Mit der Auflösung eines Mitgliedsvereins, -Verbands oder –Selbsthilfegruppe,


     b) durch schriftliche Austrittserklärung,

c) durch Kündigung des Vorstandes, wenn das Mitglied trotz zweimaliger                                 Mahnung mit den Beitragszahlungen im Rückstand ist


(2)Durch Ausschluss aus dem Verein.

Die BAG-Leber kann Mitglieder auf Antrag anderer Mitglieder mit Zweidrittelmehrheit in der Mitgliederversammlung ausschließen. Vor dem Ausschluss ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von 14 Tagen Gelegenheit zu geben, sich  schriftlich zu äußern. Der Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich unter Angabe von Gründen mitzuteilen. Der Ausschluss wird mit der Zustellung des Briefes wirksam.

§ 8
Mitgliedsbeiträge


(1)Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben.


(2)Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 9
Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:


a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand

§ 10
Mitgliederversammlung

(1) An der Mitgliederversammlung nehmen die Vertreter der Mitglieder teil. Selbsthilfegruppen ohne e: V.- Status werden durch Bevollmächtigte vertreten. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Hatte es jedoch im Zeitpunkt seiner Stimmabgabe mehr als 300 Mitglieder, so erhöht sich seine Stimmenzahl auf zwei, bei mehr als 600 auf drei. Ein Mehrstimmrecht kann nur einheitlich ausgeübt werden. 

Der Nachweis der Mitgliedschaft wird durch die Geschäftsordnung geregelt.

(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied Rederecht. Nicht rede- und stimmberechtigt ist, wer die am Tage der Mitgliederversammlung fälligen Beiträge nicht bezahlt hat.

(3)Die Mitgliederversammlung muss mindestens einmal jährlich einberufen werden. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand mit einer Frist von vier Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch einfache Mitteilung an die Mitglieder.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Einladung fristgemäß erfolgt ist.

(4)Die Mitgliederversammlung ist mit der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(5)Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen notwendig.

Zur Vereinsauflösung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen notwendig.

(6)Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die Zulassung von Presse, Rundfunk und Fernsehen beschließt die Mitgliederversammlung.

(7)Die Mitgliederversammlung wählt aus ihren Reihen den Vorstand auf die Dauer von drei Jahren. Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis eine neue Wahl erfolgt ist. Die Wiederwahl ist zulässig. Mit Beendigung der Mitgliedschaft in der BAG Leber endet auch das Vorstandsamt.

(8) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer, die die Konten und die Kasse der BAG-Leber in jedem Jahr kontrollieren. 

Die Rechnungsprüfer dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein.

Sie erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Geschäfte die Entlastung des Vorstandes.

(9) Es kann jederzeit vom Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert, oder wenn dies von einem Drittel aller Mitglieder verlangt wird.

(10) Die Beurkundung der Mitgliederversammlung erfolgt durch das Protokoll. Unterschrieben werden muss dieses durch den Versammlungsleiter und dem Protokollführer.

§ 11
Vorstand

(1)Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Pressesprecher und dem Schriftführer.

(2)Es können Beisitzer von der Mitgliederversammlung gewählt werden, die volles Stimmrecht im Vorstand haben. Die Beisitzer gehören nicht dem gesetzlichen Vorstand an.

(3)Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch drei Mitglieder des Vorstandes vertreten, wobei der Vorsitzende oder sein Stellvertreter einer dieser Vertreter sein soll. 

(4)Die Vertretung des Vorstandes wird mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass zu Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von mehr als 10.000,- € (i.W. zehntausend Euro), die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist.

(5)Die einzelnen Vorstandsmitglieder sind zu Ausgaben bis zu 500 EURO berechtigt. Bei Ausgaben über 500 EURO muss ein Vorstandsbeschluss vorliegen.

(6)Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Kostenersatz erfolgt nach der jeweiligen gültigen Bundesreisekostenverordnung.

(7)Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

§ 12
Wahl des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren, vom Tag der Wahl an gerechnet, gewählt. Wählbar sind nur die jeweiligen Vertreter der Mitgliedsorganisationen. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln, mit Benennung der in § 11 (1) und (2) aufgeführten Ämter, zu wählen.

 § 13
Auflösung des Vereins

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte (BAGH), Kirchfeldstraße 149 in 40215 Düsseldorf.
§ 14
Die Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung durch die Gründungsveranstaltung  

           in Kraft.
Düsseldorf, 08.05.2004 

_______________

_________________

_________________
(A. Kautz)


(G. Selig)


(P. Mohr)
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